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Anlage 1
(zu Nummer 2.1)

 
 
Richtlinie für das Bewährungs- und Gerichtshilfeverfahren, die Bewährungshilfe in der
Führungsaufsicht und den Täter-Opfer-Ausgleich
 
 
Einführung
 
 
Diese Richtlinie beschreibt verbindliche Handlungsmaßstäbe der Arbeit
 
 
• in der Bewährungs- und Gerichtshilfe,

 
 
 

• der Bewährungshilfe in der Führungsaufsicht und
 
 
 

• bei Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleiches.
 
 
 

Diese Richtlinie gibt verbindliche, qualitative Mindestanforderungen vor. Sie führt damit zu einer ver-
gleichbaren und messbaren Qualität und zu einem einheitlichen Leistungsprofil. Diese Richtlinie wird
durch das Qualitätshandbuch der BGBW weiter konkretisiert.
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Die Richtlinie verfolgt darüber hinaus das Ziel, durch eine geschlechts- und sozialisationsspezifische
Betrachtungsweise der Hilfe- und Betreuungsangebote der Bewährungshilfe die Chancengleichheit
von männlichen und weiblichen Klienten der Bewährungshilfe zu fördern (Gender Mainstreaming).
 
 
Abschnitt A: Bewährungshilfe (auch im Rahmen der Führungsaufsicht)
 
 
Teil 1: Allgemeine Vorschriften
 
 
I. Aufgaben der Bewährungshilfe

 
 
Bewährungshilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe. Sie soll die soziale Integration der Klientinnen und Kli-
enten in Staat und Gesellschaft fördern und sie befähigen, ein Leben ohne Straftaten zu führen.
Durch eine umfassende Soziale Diagnostik sollen die individuellen Risiken, Ressourcen und Be-
darfe der Klientinnen und Klienten herausgearbeitet werden, um dadurch innerhalb der Bewäh-
rungszeit mittels gezielter Interventionen auf eine Senkung des Rückfallrisikos einwirken zu kön-
nen.
 
 
 

II. Professionelle Rolle der Bewährungshilfe
 
 
Die Bewährungshilfe steht den Klientinnen und Klienten helfend und betreuend zur Seite. Im Be-
währungsverfahren überwacht sie im Einvernehmen mit dem Gericht die Erfüllung der Auflagen
und Weisungen sowie der Anerbieten und Zusagen. Sie berichtet über die Lebensführung der
Klientinnen und Klienten.
 
 
Im Rahmen der Führungsaufsicht steht die Bewährungshilfe im Einvernehmen mit der Aufsichts-
stelle den Klientinnen und Klienten helfend und betreuend zur Seite. Die Aufsichtsstelle über-
wacht im Einvernehmen mit dem Gericht und mit Unterstützung der Bewährungshilfe das Ver-
halten der Klientinnen und Klienten und die Erfüllung der Auflagen und Weisungen.
 
 
Die Bewährungshilfe arbeitet hinsichtlich der inhaltlichen Gestaltung der Betreuung eigenver-
antwortlich. Sie hat dabei die methodischen Grundlagen der Sozialarbeit zu beachten. Im Übri-
gen unterliegt sie der Fachaufsicht und Leitung der bewährungsaufsichtsführenden Stelle bezie-
hungsweise des im Rahmen der Führungsaufsicht zuständigen Gerichts, denen sie in regelmäßi-
gen Abständen zu berichten hat.
 
 
 

III. Hauptamtliche und ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer
 
 
1. Die Bewährungshilfe wird durch hauptamtliche und ehrenamtliche Bewährungshelferinnen

und Bewährungshelfer wahrgenommen. Hauptamtliche Bewährungshelferinnen und Be-
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währungshelfer sollen die staatliche Anerkennung als Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter
oder als Sozialpädagogin oder Sozialpädagoge oder eine gleichwertige Ausbildung besit-
zen.
 
 
 

2. Die Einbeziehung entsprechend qualifizierter Ehrenamtlicher in die Bewährungshilfe bietet
die Chance, die Qualität der Arbeit der Bewährungshilfe durch die Nutzung externen Sach-
verstands und Kompetenz aus anderen Berufsfeldern zu optimieren.
 
 
 

3. Auf der Grundlage der Auflagen und Weisungen der bewährungsaufsichtsführenden Stelle
ist bereits im Rahmen der Eingangsphase zu prüfen, ob sich der Fall zur Übertragung auf
eine ehrenamtliche Bewährungshelferin oder einen ehrenamtlichen Bewährungshelfer eig-
net. Hierzu kann die verkürzte Form des Ressourcen-Risiken-Inventars (RRI) herangezogen
werden.
 
 
 

4. Ehrenamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer werden als solche verpflich-
tet und üben eigenverantwortlich die Funktion einer Bewährungshelferin beziehungsweise
eines Bewährungshelfers in vollem Umfang aus. Hiervon ausgenommen ist die Erstellung
bzw. Aktualisierung der Sozialen Diagnostik (RRI).
 
 
 

 

Teil 2: Ablauf des Bewährungshilfeverfahrens und der Bewährungshilfe im Rahmen der
Führungsaufsicht
 
 
I. Beginn und Ablauf

 
 
1. Beginn der Bewährungshilfeunterstellung

 
 
Die Unterstellung beginnt mit der Rechtskraft, spätestens aber mit der Wirksamkeit der
Entscheidung, durch die die Bewährungshelferin oder der Bewährungshelfer bestellt wird.
 
 
 

2. Verfahrensabschnitte; Dokumentation
 
 
Das Bewährungshilfeverfahren beziehungsweise die Tätigkeit der Bewährungshilfe im Rah-
men der Führungsaufsicht ist in drei Abschnitte gegliedert:
 
 
• Eingangsphase,

 
 
 

• Folgephase,
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• Abschlussphase.
 
 
 

a) Eingangsphase
 
 
aa) Erstkontakt

 
 
(1) Der Erstkontakt dient dem Beginn der Anamnese mittels Sozialer Diagnos-

tik durch das RRI. Innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis von der Be-
stellung einer Bewährungshelferin oder eines Bewährungshelfers ist Kon-
takt zur Klientin oder zum Klienten aufzunehmen; dies hat in der Regel
schriftlich zu erfolgen. Bei dringendem Handlungsbedarf, insbesondere bei
einer drohenden Risikosituation, ist der Erstkontakt unverzüglich herzu-
stellen. Die bewährungsaufsichtsführende Stelle beziehungsweise die Füh-
rungsaufsichtsstelle ist über die Auftragsannahme und die zuständige Per-
son zu informieren (Fallübernahmenachricht).
 
 
 

(2) Reagiert die Klientin oder der Klient auf den ersten oder aber auf weite-
re Kontaktversuche nicht, so hat unverzüglich, spätestens aber nach Ab-
lauf von zehn Wochen nach Auftragseingang eine Mitteilung an die bewäh-
rungsaufsichtsführende Stelle oder die Führungsaufsichtsstelle zu erfolgen.
 
 
 

 

bb) Erstgespräch
 
 
(1) Das Erstgespräch soll spätestens sechs Wochen nach Akteneingang erfol-

gen und in den Räumen der Bewährungshilfe stattfinden.
 
 
 

(2) Dem Erstgespräch ist wegen seiner Bedeutung für den weiteren Verlauf
des Verfahrens ein besonderer Stellenwert einzuräumen. Im Erstgespräch
soll über die gegenseitigen Rechte und Pflichten informiert sowie ein geeig-
netes Informationsblatt über die Aufgaben und Angebote der Bewährungs-
hilfe ausgehändigt werden. Der Inhalt dieses Informationsblattes soll im
Erstgespräch eingehend besprochen werden.
 
 
 

(3) Im Erstgespräch wird mit der Erhebung wesentlicher Daten zur Situation
der Klientin oder des Klienten begonnen, welche die Grundlage für die spä-
tere Fallbearbeitung darstellt.
 
 
 

- Seite 5 von 21 -



(4) Die Anamnese wird durch den Einsatz des RRI durchgeführt.
 
 
 

 

cc) Betreuungsintensität
 
 
Nach vollständiger Befüllung des RRI im Rahmen der Anamnese wird die Betreu-
ungsintensität mittels des vorgeschlagenen Orientierungswertes des RRI be-
stimmt. Eine Abweichung der vorgeschlagenen Betreuungsintensität ist – außer
in Fällen der Betreuung von Klientinnen oder Klienten, die wegen eines Sexual-
deliktes der Bewährungshilfe unterstellt sind – möglich, sofern dies durch die so-
zialarbeiterische Einschätzung begründbar ist und entsprechend in der Fallein-
schätzung dokumentiert wird. Das Ergebnis sowie eine eventuelle Empfehlung
zu der Eignung für die ehrenamtliche Bewährungshilfe ist unverzüglich an die zu-
ständige Abteilungsleiterin oder den zuständigen Abteilungsleiter weiterzuleiten.
 
 
 

dd) Benennung der zuständigen Bewährungshelferin beziehungsweise des
zuständigen Bewährungshelfers
 
 
(1) Die zuständige Abteilungs- oder Einrichtungsleitung teilt innerhalb von

zwei Wochen nach Abschluss der Eingangsphase den Fall an die zukünf-
tig zuständige Bewährungshelferin oder den zukünftig zuständigen Bewäh-
rungshelfer zu. Deren beziehungsweise dessen Name ist der bewährungs-
aufsichtsführenden Stelle beziehungsweise dem für die Führungsaufsicht
zuständigen Gericht und der Führungsaufsichtsstelle unverzüglich mitzutei-
len. Dies gilt nicht für den Fall, dass bereits eine namentliche richterliche
Bestellung einer bestimmten Bewährungshelferin oder eines bestimmten
Bewährungshelfers erfolgt ist. Bis zu dieser Benennung ist zuständig, wem
der Fall innerhalb der Eingangsphase zugeteilt wurde.
 
 
 

(2) Der bewährungsaufsichtsführenden Stelle, dem für die Führungsaufsicht
zuständigen Gericht beziehungsweise der Führungsaufsichtsstelle ist spä-
testens innerhalb der ersten sechs Monate ab Akteneingang bei der BGBW
ein umfassender Bericht über die persönlichen Verhältnisse der Klientin
oder des Klienten, den bisherigen Verlauf des Verfahrens, die beabsichtigte
weitere Vorgehensweise in der Folgephase sowie die Betreuungsstufe vor-
zulegen. Abweichende gerichtliche Bestimmungen bleiben unberührt.
 
 
 

 

ee) Abschluss der Eingangsphase
 
 
(1) Spätestens nach sechs Monaten nach Fallübernahme ist der Abteilungs-

beziehungsweise Einrichtungsleitung ein vollständig befülltes RRI vorzule-
gen. Auf dessen Grundlage wird sodann eine Falleinschätzung erstellt, wel-

- Seite 6 von 21 -



che eine Delikthypothese sowie die vorgesehene Betreuungsintensität ent-
hält. Zudem ist eine Aussage über eine gegebenenfalls zu erwartende Auf-
hebung der Unterstellung oder eine Eignung für eine Betreuung durch eh-
renamtliche Bewährungshelferinnen und Bewährungshelfer zu treffen. Dies
dient als Basis zur Erstellung eines ersten Arbeitskonzeptes.
 
 
 

(2) Sofern die Bewährungshelferin oder der Bewährungshelfer, die oder der
die Anamnese durchgeführt hat, nicht selbst die Betreuung weiterführt,
hat die seitens der Abteilungsleitung bestimmte Person innerhalb von wei-
teren drei Wochen nach Erteilung des Arbeitsauftrags Kontakt zu der Kli-
entin oder dem Klienten aufzunehmen. Bei minderjährigen Klientinnen
oder Klienten ist zu prüfen, ob Kontakt mit den gesetzlichen Vertretern und
bei Einwilligung der Klientin oder des Klienten mit der Schule oder Ausbil-
dungsstelle aufzunehmen ist.
 
 
 

(3) Innerhalb von sechs Monaten nach Übernahme des Vorgangs hat die Be-
währungshelferin oder der Bewährungshelfer ein Arbeitskonzept mit der
Klientin oder dem Klienten zu den Zielen der Betreuung und den zu der
Zielerreichung erforderlichen Arbeitsschritten zu erarbeiten. Die Zielverein-
barung mit der Klientin oder dem Klienten ist im Fachverfahren festzuhal-
ten. Diese wird während der Dauer der Betreuung bei Bedarf aktualisiert.
 
 
 

 

 

b) Folgephase
 
 
(1) Die Folgephase stellt die Kernphase in der Betreuung der Klientin oder des Kli-

enten dar. Die Bearbeitung des Anlassdelikts ist dabei ein verpflichtender Bau-
stein der Betreuung. Die Folgephase unterliegt einem prozesshaften, dynami-
schen Verlauf, der insbesondere durch den bestehenden Betreuungs- und Kon-
trollbedarf sowie die aus der Beziehungs- und Entwicklungsarbeit mit der Klien-
tin oder dem Klienten resultierenden Prozesse geprägt wird. Die Kontakthäufig-
keit mit der Klientin oder dem Klienten richtet sich nach der in der Eingangspha-
se festgelegten Betreuungsstufe, die jedoch im Rahmen der Folgephase je nach
Entwicklung der Situation der Klientin des Klienten und der Betreuung geändert
werden kann. Eine Überprüfung der notwendigen Betreuungsintensität soll bei
Bedarf, mindestens jedoch halbjährlich, erfolgen. Hierfür ist bis zum Ablauf der
Bewährungszeit eine Aktualisierung des RRI durchzuführen.
 
 
 

(2) Spätestens nach Ablauf der Hälfe der Unterstellungszeit ist seitens der zustän-
digen Bewährungshelferin oder des zuständigen Bewährungshelfers erstmals zu
prüfen, ob eine weitere Betreuung weiterhin in der ursprünglich vorgesehenen
Dauer für notwendig und möglich gehalten wird. Wird dies verneint, ist gegen-
über der bewährungsaufsichtsführenden Stelle beziehungsweise gegenüber dem
für die Führungsaufsicht zuständigen Gericht eine Verkürzung oder Aufhebung
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der Bewährungsunterstellung beziehungsweise Aufhebung der Führungsaufsicht
anzuregen.
 
 
 

 

c) Abschlussphase
 
 
(1) Die Abschlussphase beginnt vier bis sechs Monate vor Ablauf der Unterstellung

unter die Aufsicht und Leitung der Bewährungshelferin oder des Bewährungshel-
fers, sofern nicht eine Verlängerung der Unterstellungszeit in Betracht kommt.
 
 
 

(2) Mit Hilfe einer vorläufigen Bilanzierung des Verfahrensverlaufs in der Abschluss-
phase soll die Überleitung in die Eigenverantwortung der Klientin oder des Klien-
ten, beispielsweise in Hilfe durch andere Stellen beziehungsweise ehrenamtlich
Tätige, in die Wege geleitet werden. Die Abschlussphase endet mit einem Ab-
schlussgespräch und einem Schlussbericht an die bewährungsaufsichtsführende
Stelle und an das für die Führungsaufsicht zuständige Gericht oder die Führungs-
aufsichtsstelle.
 
 
 

 

 

 

II. Anhörungen
 
 
Die Bewährungshelferin oder der Bewährungshelfer hat, sofern dies erforderlich ist, auf eine um-
gehende Anhörung durch die bewährungsaufsichtsführende Stelle beziehungsweise die Füh-
rungsaufsichtsstelle hinzuwirken. Die Eröffnung des Bewährungsplans im Jugendstrafverfahren
bleibt davon unberührt.
 
 
 

III. Kontaktorte für die Durchführung der Bewährungshilfe (auch im Rahmen der Füh-
rungsaufsicht)
 
 
(1) Der Kontakt zwischen der Bewährungshilfe und der Klientin oder dem Klienten findet in der

Regel in den Diensträumen der BGBW (Einrichtungszentrale, Außenstelle, Sprechstelle, Au-
ßensprechstunde) statt.
 
 
 

(2) Hausbesuche sollen erfolgen, wenn sie notwendig sind. Hausbesuche können insbesondere
notwendig sein, wenn
 
 
• aus zeitlich-organisatorischen oder finanziellen Gründen das Aufsuchen der Sprech-

stunde nicht möglich ist,
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• längerfristige oder schwere Krankheiten auftreten,
 
 
 

• erhebliche psychische Devianzen bestehen,
 
 
 

• Führungsaufsichten in Haftanstalten dies fordern oder
 
 
 

• eine Verbesserung des Arbeits- und Betreuungsverhältnisses begründet zu erwarten
ist.
 
 
 

Im Übrigen soll die Bewährungshelferin oder der Bewährungshelfer im Rahmen der Folge-
phase mindestens einen angekündigten Hausbesuch durchführen, sofern nicht ein zwin-
gender Grund dagegenspricht. Ein zwingender Grund kann vorliegen, wenn eine erwachse-
ne Klientin oder ein erwachsener Klient dem Hausbesuch widerspricht oder nach Einschät-
zung der Bewährungshelferin oder des Bewährungshelfers im konkreten Einzelfall Sicher-
heitsbedenken gegen einen Hausbesuch bestehen. Wird ein Hausbesuch ohne Ankündi-
gung durchgeführt, sollen die Gründe hierfür schriftlich dokumentiert werden.
 
 
 

 

IV. Berichterstattung; Verlaufsdokumentation
 
 
(1) Der Bericht dient der Information über den Stand der Betreuung sowie der Vorbereitung

von Entscheidungen im Rahmen des Bewährungsverfahrens beziehungsweise im Rah-
men der Führungsaufsicht. Er bringt den Verlauf und das Ergebnis der Betreuung zum Aus-
druck.
 
 
 

(2) Vorbehaltlich abweichender Bestimmungen durch die bewährungsaufsichtsführende Stel-
le beziehungsweise das für die Führungsaufsicht zuständige Gericht oder die Führungsauf-
sichtsstelle ist spätestens binnen sechs Monaten nach Auftragseingang ein Erstbericht vor-
zulegen. Dieser enthält insbesondere Angaben zu den persönlichen Verhältnissen der Kli-
entin oder des Klienten, zu dem bisherigen Verlauf und den Schwerpunkten der Betreu-
ung, zu der beabsichtigten weiteren Vorgehensweise und über die Kontaktfrequenz. Ein
Bericht ist auch auf Anforderung des erkennenden Gerichts im Rahmen eines dort anhän-
gigen Strafverfahrens zu erstatten.
 
 
 

(3) Zwischenberichte sind den in Absatz 2 genannten Stellen auf deren Anforderung, sonst
längstens im Abstand von zwölf Monaten oder aus besonderem Anlass, zu erstatten.
 
 
 

(4) Der Inhalt der Berichte orientiert sich an den Umständen des Einzelfalls und soll insbeson-
dere Stellung nehmen zu den Bereichen
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• allgemeine Lebensführung, insbesondere der persönlichen Situation,

 
 
 

• Stand der Erfüllung von Auflagen und Weisungen,
 
 
 

• sozialarbeiterische Prognose in Bezug auf kriminogene und protektive Faktoren hin-
sichtlich der Straftat sowie den risikomindernden Betreuungszielen inklusive des
Stands der Bearbeitung des Anlassdelikts,
 
 
 

• weiterer Bewährungsverlauf beziehungsweise weiterer Verlauf der Führungsaufsicht.
 
 
 

In jedem Bericht ist mitzuteilen, in welcher Betreuungsstufe gemäß dem Teil 3, Nummer
I.3 dieser Anlage die Klientin oder der Klient geführt wird.
 
 
 

(5) Die bewährungsaufsichtsführende Stelle ist zu informieren, falls die Klientin oder der Kli-
ent der durch die Bewährungshelferin oder den Bewährungshelfer vorgegebenen Betreu-
ungsintensität und der damit einhergehenden Kontaktfrequenz nicht nachkommt oder die
Bewährungsauflagen oder -weisungen nicht erfüllt werden. Dies hat auch zu geschehen,
wenn die Klientin oder der Klient keine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der Bewäh-
rungshilfe erkennen lässt oder ein Kontakt in der Eingangsphase nicht zustande kommt.
 
 
 

(6) Vor Absendung an die in Absatz 2 genannten Stellen sind der zuständigen Abteilungs- be-
ziehungsweise Einrichtungsleitung insbesondere vorzulegen
 
 
• Berichte in Fällen der gemeinsamen Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums, des

Justizministeriums und des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen
und Senioren zu einer ressortübergreifenden Konzeption zum Umgang mit besonders
rückfallgefährdeten Sexualstraftätern (VwV KURS) vom 13. Oktober 2020 (GABl. 2020,
749).
 
 
 

• Anregungen von freiheitsentziehenden Maßnahmen.
 
 
 

Die Abteilungs- beziehungsweise Einrichtungsleitung kann den Bericht ergänzen.
 
 
 

(7) Der Verlauf der Betreuung sowie insbesondere das Ergebnis des RRI zur Vornahme der Ein-
stufung in die Betreuungsstufe und das vereinbarte Arbeitskonzept sind mittels des Fach-
verfahrens (DOKU) zu dokumentieren.
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V. Vorzeitige Beendigung der Unterstellung
 
 
(1) Die zuständige Bewährungshelferin oder der zuständige Bewährungshelfer hat stets zu

prüfen, ob eine Abkürzung der Unterstellungszeit im Rahmen des Bewährungsverfahrens
oder der Bewährungszeit sinnvoll erscheint und gegebenenfalls entsprechende Maßnah-
men bei der bewährungsaufsichtsführenden Stelle anzuregen.
 
 
 

(2) Eine Aufhebung der Unterstellung soll gegenüber der bewährungsaufsichtsführenden Stel-
le insbesondere angeregt werden, wenn
 
 
• nach Ablauf von sechs Monaten nach Betreuungsbeginn keine Arbeitsvereinbarung

mit der Klientin oder dem Klienten getroffen werden konnte, Auflagen und Weisungen
jedoch erfüllt werden oder
 
 
 

• alle Betreuungsziele erreicht sind und kein weiterer Hilfebedarf besteht.
 
 
 

Ist mehr als die Hälfte der Bewährungs- beziehungsweise Unterstellungszeit abgelaufen,
soll die Möglichkeit der Betreuungsbeendigung im Abstand von sechs Monaten überprüft
werden.
 
 
 

 

Teil 3: Inhalt der Arbeit
 
 
I. Allgemeiner Teil

 
 
1. Arbeit mit der Klientin oder dem Klienten

 
 
Die Bewährungshilfe orientiert sich in ihrer fachlichen Ausgestaltung an dem aktuellen
Stand der Wissenschaft. Sie hat sich neuen Methoden und Erklärungsansätzen zu öffnen
und diese in die Arbeit zu integrieren.
 
 
Bewährungshilfe ist primär Einzelfallarbeit.
 
 
Die Auseinandersetzung mit rückfallrelevanten Problembereichen und den Lebensumstän-
den der Klientin oder des Klienten, mit der Straftat und ihren Folgen sowie die Überwa-
chung und Unterstützung bei der Erfüllung der Auflagen und Weisungen bilden die inhaltli-
chen Schwerpunkte der Arbeit.
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2. Intensität der Betreuung
 
 
Die Intensität der erforderlichen Betreuung und Kontrolle (Betreuungsstufe) ist dynamisch,
situations- und bedarfsabhängig.
 
 
Die Einstufung in die Betreuungsstufen erfolgt insbesondere nach dem durch das RRI vor-
gegebenen Orientierungswert sowie der jeweiligen sozialarbeiterischen Einschätzung.
 
 
Hierbei werden insbesondere folgende Faktoren berücksichtigt:
 
 
• die individuellen kriminogenen Faktoren,

 
 
 

• die individuellen Ressourcen,
 
 
 

• die individuellen Bedarfe,
 
 
 

• das Schädigungspotenzial bei einem eventuellen Rückfall (zum Beispiel Sexual- oder
Gewaltdelikte).
 
 
 

 

3. Betreuungsstufen
 
 
Die Wahl der Betreuungsstufe erfolgt unter Heranziehung des Orientierungswertes des RRI
sowie der fachlichen Einschätzung der Bewährungshelferin oder des Bewährungshelfers.
Die Betreuungsstufe orientiert sich insofern an den durch das RRI erhobenen kriminogenen
Faktoren, Ressourcen und Bedarfen. Wird eine andere Betreuungsstufe gewählt als vom
Orientierungswert vorgegeben, so ist dies in der Falleinschätzung fachlich nachvollziehbar
zu dokumentieren.
 
 
a) Intensivbetreuung (Betreuungsstufe 1)

 
 
Sie ist angezeigt, wenn die Persönlichkeits- und/oder Deliktsstruktur eine besonders
engmaschige Betreuung, umfangreiche Kontakte zu anderen Stellen und Personen
oder einen ungewöhnlich umfangreichen Verwaltungsaufwand (beispielsweise Korre-
spondenz mit Gläubigern) erfordert.
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Dies betrifft insbesondere, Klientinnen oder Klienten,
 
 
• die wegen eines Sexual- oder schweren Gewaltdelikts unter Bewährung stehen,

 
 
 

• die im Rahmen ihrer Bewährungshilfeunterstellung in das Programm KURS ein-
gestuft wurden,
 
 
 

• Extremistinnen und Extremisten.
 
 
 

Diese sind zu Betreuungsbeginn grundsätzlich in die Betreuungsstufe 1 einzustufen;
bei Klientinnen und Klienten, die wegen eines Sexualdelikts unter Bewährung stehen,
gilt dies bereits ab dem Tag der Aktenanlage. Eine beabsichtigte Änderung der Be-
treuungsstufe in diesen Fällen ist der zuständigen Abteilungs- oder Einrichtungsleitung
vorzulegen.
 
 
Die engmaschige Betreuung in Betreuungsstufe 1 umfasst eine regelmäßige Kontrolle
der Erfüllung von Auflagen und Weisungen sowie eine intensive Bearbeitung der indi-
viduellen kriminogenen Faktoren sowie des zu Grunde liegenden Deliktes.
 
 
Mit Klientinnen oder Klienten, die in der Betreuungsstufe 1 betreut werden, sollen zwei
bis drei persönliche oder virtuelle Kontakte innerhalb eines Monats stattfinden. Von
den zwei bis drei obligatorischen Kontakten pro Monat muss mindestens ein Kontakt in
Präsenz stattfinden.
 
 
 

b) Betreuung (Betreuungsstufe 2)
 
 
Die Betreuung der Klientinnen oder Klienten umfasst und verlangt die fortschreiten-
de Bearbeitung der individuellen kriminogenen Faktoren sowie des zugrundeliegenden
Deliktes sowie engmaschige, regelmäßige Kontrollen der Erfüllung von Auflagen und
Weisungen.
 
 
Mit Klientinnen oder Klienten, die in der Betreuungsstufe 2 betreut werden, sollen ein
bis zwei persönliche oder virtuelle Kontakte innerhalb eines Monats stattfinden.
 
 
 

c) Beratung (Betreuungsstufe 3)
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Sie umfasst die punktuelle Unterstützung der individuellen kriminogenen Faktoren so-
wie des zu Grunde liegenden Deliktes und Hilfe bei Bedarf sowie die regelmäßige Kon-
trolle der Erfüllung von Auflagen und Weisungen.
 
 
Mit Klientinnen oder Klienten, die in der Betreuungsstufe 3 betreut werden, soll ein
persönlicher oder virtueller Kontakt innerhalb eines Zeitraumes von einem Monat bis
zu sechs Wochen stattfinden.
 
 
 

d) Begleitung; Kontakt (Betreuungsstufe 4)
 
 
Betreuungsstufe 4 reicht in der Regel aus, wenn kein konkreter Hilfebedarf, keine Be-
treuung oder Beratung angezeigt erscheint, Auflagen und Weisungen größtenteils er-
füllt sind oder die Klientin oder der Klient in intensivem Kontakt zu anderen Fachstel-
len steht.
 
 
Mit Klientinnen oder Klienten, die in Betreuungsstufe 4 betreut werden, soll ein per-
sönlicher oder virtueller Kontakt innerhalb eines Zeitraumes von zwei bis sechs Mona-
ten stattfinden.
 
 
 

e) Formeller Kontakt (Betreuungsstufe 5)
 
 
Das Betreuungsverhältnis kann auf einen formellen Kontakt reduziert werden, wenn
Klientinnen oder Klienten beispielsweise in psychiatrischen Anstalten untergebracht
oder bei bestehender Führungsaufsicht längerfristig inhaftiert sind.
 
 
Die Einstufung in Betreuungsstufe 5 soll auch erfolgen, wenn kein Hilfebedarf besteht
oder in dem Verfahren ein Antrag auf Aufhebung der Unterstellung gestellt wurde und
keine gegenteilige richterliche Weisung vorliegt.
 
 
Persönliche oder virtuelle Kontakte erfolgen auf Wunsch der Klientin oder des Klienten,
bei Vorliegen eines Berichtsauftrags oder der Kontaktaufforderung durch den zustän-
digen Richter.
 
 
 

 

 

II. Besonderer Teil
 
 
Die Bewährungshelferin oder der Bewährungshelfer hat sicherzustellen, dass durch ihre oder
seine Tätigkeit die der Bewährungshilfe obliegende Kontrollfunktion erfüllt sowie Betreuung und
Hilfe für die Klientin oder den Klienten gewährleistet wird.
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Dazu zählen insbesondere
 
 
• regelmäßige Kontakte entsprechend der vorgesehenen Betreuungsstufe,

 
 
 

• die Erarbeitung von risikomindernden Zielen mit den Klientinnen und Klienten und deren
Formulierung in einem Arbeitskonzept,
 
 
 

• die regelmäßige Zielüberprüfung,
 
 
 

• die Durchführung von Hausbesuchen,
 
 
 

• die Begleitung zu Behörden,
 
 
 

• die Beratung und Begleitung in Arbeits- und Ausbildungsangelegenheiten,
 
 
 

• die Beratung im finanziellen Bereich, insbesondre die Vorbereitung der Schuldenregulie-
rung,
 
 
 

• die Unterstützung bei der Wohnraumsuche,
 
 
 

• die Teilnahme an der Hauptverhandlung,
 
 
 

• das Kontakthalten während der Bewährungsunterstellung bei vorübergehenden Aufenthal-
ten in einer Justizvollzugsanstalt, einer stationären psychiatrischen Einrichtung oder sons-
tigen Therapieeinrichtung und nach Bedarf die Vorbereitung der Entlassung aus einer ent-
sprechenden Einrichtung.
 
 
 

Die Bewährungshelferin oder der Bewährungshelfer hat in regelmäßigen Abständen zu prüfen,
ob die Einzelfallarbeit und die damit verfolgten Zielsetzungen der Prävention und Integration
durch Vermittlung an Dritte (so genanntes Case Management) gefördert werden können. In die-
sen Fällen soll die Vermittlung erfolgen, sofern entsprechende Angebote vorhanden sind. Die
Aufgabe der Bewährungshilfe ist insoweit auf die Vermittlungstätigkeit sowie die Kontrolle der
Klientin oder des Klienten zu beschränken.
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Die Vermittlung an Dritte ist insbesondere in folgenden Bereichen angezeigt:
 
 
• Nutzung von Präventionsangeboten,

 
 
 

• Arbeitsplatzsuche,
 
 
 

• Vermittlung in gemeinnützige Arbeit,
 
 
 

• Bewerbungstraining,
 
 
 

• Schuldenregulierung,
 
 
 

• Anti-Gewalt-Training,
 
 
 

• Suchtberatung und sonstige Fachberatung,
 
 
 

• Wohnraumvermittlung in Krisensituationen,
 
 
 

• Familien- und Erziehungsberatung,
 
 
 

• Sprachkurse,
 
 
 

• Rechtsberatung,
 
 
 

• Psychotherapie,
 
 
 

• Freizeitangebote für besondere Personengruppen.
 
 
 

 

Abschnitt B: Gerichtshilfe
 
 
I. Aufgaben der Gerichtshilfe
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(1) Die Gerichtshilfe erforscht insbesondere die Persönlichkeit erwachsener beschuldigter, an-

geschuldigter, angeklagter, verurteilter sowie inhaftierter Personen (betroffene Personen),
ihre Entwicklung und ihre Umwelt. Sie stellt die Umstände fest, die für die Strafzumessung
oder die Strafaussetzung zur Bewährung und die Anordnung von Maßregeln der Besserung
und Sicherung von Bedeutung sein können. Dabei sind auch Feststellungen über Ursachen
und Beweggründe für das strafbare Verhalten und über Aussichten, Ansatzpunkte, Einwir-
kungsmöglichkeiten und Wege für eine künftige geordnete Lebensführung von betroffene
Personen zu treffen. Eine Beauftragung der Gerichtshilfe kommt auch zur Vorbereitung von
Zwischenentscheidungen, namentlich über die Anordnung oder Aufrechterhaltung von Un-
tersuchungshaft (Haftentscheidungshilfe) oder die Einholung eines psychiatrischen oder
psychologischen Gutachtens, in Betracht.
 
 
 

(2) Zu den Aufgaben der Gerichtshilfe im Erkenntnisverfahren gehört ferner die Opferbericht-
erstattung.
 
 
 

(3) Im Vollstreckungsverfahren kann die Gerichtshilfe zur Vorbereitung folgender Entscheidun-
gen mit Erhebungen nach Absatz 1 beauftragt werden:
 
 
a) nachträgliche Entscheidungen, die sich auf eine Strafaussetzung zur Bewährung bezie-

hen,
 
 
 

b) Entscheidungen im Zusammenhang mit der Aussetzung der Vollstreckung des Restes
einer zeitigen Freiheitsstrafe zur Bewährung,
 
 
 

c) Entscheidungen in Gnadenverfahren und in Verfahren über Registervergünstigungen,
 
 
 

d) Entscheidungen über die Bewilligung von Strafaufschub, Zahlungserleichterungen
und das Absehen von der Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe bei Verurteilungen zu
Geldstrafe.
 
 
 

 

(4) Die Gerichtshilfe hat bei allen Aufträgen die für und gegen die betroffenen Personen spre-
chenden Tatsachen gleichermaßen zu berücksichtigen.
 
 
 

 

II. Auftraggebende Stelle
 
 
(1) Die Gerichtshilfe wird im Auftrag einer Staatsanwaltschaft, eines Gerichts oder einer mit

Gnadensachen oder Registervergünstigungen befassten Stelle tätig.
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(2) Andere Verfahrensbeteiligte können die Einschaltung der Gerichtshilfe bei den genannten
Stellen anregen.
 
 
 

 

III. Arbeitsweise und Kontaktaufnahme
 
 
(1) Die Gerichtshilfe arbeitet nach den Methoden der Sozialarbeit, insbesondere der Einzelfall-

hilfe. Im Mittelpunkt steht das Gespräch mit den betroffenen Personen und den mit diesen
in Beziehung stehenden Personen. Das Lebensumfeld der betroffenen Personen ist mit der
gebotenen Zurückhaltung zu erforschen.
 
 
 

(2) Eine erste schriftliche Einladung zu einem Gespräch mit den betroffenen Personen erfolgt
in der Regel binnen einer Woche nach Aktenzuteilung, spätestens jedoch binnen zwei Wo-
chen nach Eingang des Gerichtshilfeauftrages. Bei der Opferberichterstattung kann aus
Gründen des Opferschutzes auch auf andere geeignete Weise Kontakt aufgenommen wer-
den.
 
 
 

(3) Zu Beginn des Gesprächs ist anzugeben, in wessen Auftrag gehandelt wird und was er-
mittelt werden soll. Zugleich werden die betroffenen Personen über die Freiwilligkeit des
Kontakts zur Gerichtshilfe und ihr Aussageverweigerungsrecht belehrt und darauf hinge-
wiesen, dass die Angaben im Strafverfahren verwendet werden können. Dies gilt entspre-
chend für Personen, denen erkennbar ein Zeugnis- oder Auskunftsverweigerungsrecht zu-
steht.
 
 
 

(4) Das Gespräch findet in der Regel in einer Dienststelle der Bewährungs- und Gerichtshilfe,
einer Sprechstelle oder im Rahmen einer Außensprechstunde statt. Bei der Opferberichter-
stattung ist den Belangen der Opfer in angemessener Weise Rechnung zu tragen. Besteht
aus Sicht der auftraggebenden Stelle ein von ihr dargelegtes Erfordernis eines Hausbesu-
ches, so soll dieser in der Regel stattfinden.
 
 
 

(5) Lehnen die betroffenen Personen oder mit ihnen in Beziehung stehende Personen den Kon-
takt mit der Gerichtshilfe ab, so wird die auftraggebende Stelle unterrichtet.
 
 
 

 

IV. Gerichtshilfebericht
 
 
Der Inhalt des Berichts richtet sich in erster Linie nach dem Berichtsauftrag. Im Regelfall gilt:
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(1) Der Bericht über die betroffenen Personen enthält eine psychosoziale Anamnese sowie ei-
ne sozialarbeiterische Einschätzung zur Beantwortung der in Auftrag gegebenen Fragestel-
lung.
 
 
 

(2) Im Mittelpunkt des Opferberichts stehen die Auswirkungen der Straftat auf die verletzte
Person. Darzustellen sind insbesondere die Persönlichkeit, die etwaigen Beziehungen zu
den betroffenen Personen sowie die Lebenssituation vor und nach der Tat.
 
 
 

(3) Der Bericht muss bei den einzelnen aufgeführten Tatsachen erkennen lassen, mit wem ge-
sprochen und wer um Auskunft gebeten wurde. Die vorgenommenen Belehrungen nach B.
III. Absatz 3 Sätze 2 und 3 sowie Reaktionen nach B. III. Absatz 5 sind zu dokumentieren.
Akten und Unterlagen, die eingesehen oder beigezogen wurden, sind – ebenso wie sonsti-
ge Quellen – anzugeben.
 
 
 

(4) Wertungen ohne entsprechende tatsächliche Feststellungen sind zu vermeiden. Bei der
Stellungnahme zu der zu treffenden Entscheidung soll sich der Gerichtshilfebericht auf die
Auswirkungen auf die betroffenen Personen und die mit ihnen in Beziehung stehenden Per-
sonen sowie auf Anregungen für Auflagen und Weisungen beschränken.
 
 
 

(5) Der Gerichtshilfebericht wird der auftraggebenden Stelle möglichst binnen sechs Wochen
nach Eingang des Gerichtshilfeauftrags vorgelegt. Ist die Staatsanwaltschaft bei einem Er-
suchen eines Gerichts an dem Verfahren beteiligt, erhält sie eine Abschrift des Berichts.
Weitere Abschriften erhalten die in demselben Verfahren zuständigen Sozialarbeiterinnen
oder Sozialarbeiter der Justiz, Führungsaufsichtsstellen und Justizvollzugsanstalten.
 
 
 

 

V. Dokumentation
 
 
Der Verlauf der Kontaktaufnahme und der Gespräche ist mittels des Fachverfahrens (DOKU) der
BGBW zu dokumentieren.
 
 
 

Abschnitt C: Täter-Opfer-Ausgleich
 
 
I. Zielsetzung und Anwendungsbereich des Täter-Opfer-Ausgleichs

 
 
Der Täter-Opfer-Ausgleich dient der Wiedergutmachung der Tat und der Wiederherstellung des
Rechtsfriedens zwischen der Täterin oder dem Täter und der oder dem Verletzten. Ein Täter-Op-
fer-Ausgleich kommt grundsätzlich bei allen Delikten in Betracht und ist in sämtlichen Stadien
des Strafverfahrens möglich. Für seine Durchführung ist erforderlich, dass die Täterin oder der
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Täter den Tatvorwurf nicht ernstlich bestreitet sowie mit dem Täter-Opfers-Ausgleich zum Zeit-
punkt der geplanten Mediation einverstanden ist.
 
 
 

II. Auftraggebende Stelle
 
 
Der Täter-Opfer-Ausgleich wird im Auftrag der Staatsanwaltschaften und Gerichte durchgeführt.
 
 
 

III. Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs
 
 
(1) Es soll mindestens je ein Einzelgespräch mit der Täterin oder dem Täter und der oder dem

Verletzten geführt werden. Bei entsprechender Fallkonstellation kann auch direkt ein ge-
meinsames Gespräch erfolgen. Im Anschluss soll ein Ausgleichsgespräch mit beiden Betei-
ligten geführt werden. Hiervon kann in begründeten Fällen abgewichen werden, wenn es
die Fallkonstellation zulässt beziehungsweise erfordert. Die Kontaktaufnahme soll nach Ab-
lauf von einer Woche nach Zuteilung durch die zuständige Mediatorin oder den Mediator
erfolgen.
 
 
 

(2) Zu Beginn des Gesprächs ist anzugeben, in wessen Auftrag gehandelt wird. Zugleich wer-
den sowohl die Täterin oder der Täter als auch die oder der Verletzte über die Freiwilligkeit
des Täter-Opfer-Ausgleichs belehrt. Die Täterin oder der Täter wird über das Aussagever-
weigerungsrecht belehrt und darauf hingewiesen, dass die Angaben im Strafverfahren ver-
wendet werden können. Dies gilt entsprechend für Personen, denen erkennbar ein Zeug-
nis- oder Auskunftsverweigerungsrecht zusteht. Die Belehrungen sind zu dokumentieren.
 
 
 

(3) Im Einzelgespräch mit der Täterin oder dem Täterwird insbesondere die Bereitschaft zur
Übernahme von Verantwortung für die begangene Tat und zur Wiedergutmachung sowie
der Teilnahme an dem Ausgleichsgespräch geklärt.
 
 
 

(4) Im Einzelgespräch mit der oder dem Verletzten sollen deren oder dessen individuelle Aus-
wirkungen der Straftat besprochen werden und Informationen über die Möglichkeiten zur
Klärung von Ansprüchen auf Schmerzensgeld und Schadensersatz zur Verfügung gestellt
werden. Außerdem ist die Bereitschaft zur Teilnahme an dem Ausgleichsgespräch zu klä-
ren.
 
 
 

(5) Im Ausgleichsgespräch soll einvernehmlich eine schriftliche Vereinbarung geschlossen
werden, die von den Beteiligten unterzeichnet wird. Ausgleichgespräche sind nicht zwin-
gend im persönlichen Kontakt durchzuführen. Sie können auch ohne das direkte Zusam-
mentreffen der Beteiligten im Rahmen einer so genannten „Shuttle-Mediation“ erfolgen,
wenn die Fallkonstellation dies erfordert und diese Methode zielführend erscheint.
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IV. Dokumentation der Tätigkeit im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleichs
 
 
Der Verlauf der Kontaktaufnahme und der Gespräche ist mittels des Fachverfahrens (DOKU) zu
dokumentieren.
 
 
 

V. Bericht über den Täter-Opfer-Ausgleich
 
 
(1) Im Bericht über die Durchführung des Täter-Opfer-Ausgleichs sind neben dem Ergebnis der

Konfliktregelung der Verfahrensgang und gegebenenfalls weitere, für die Entscheidung der
auftraggebenden Stelle wesentliche Umstände zu dokumentieren.
 
 
 

(2) Der Abschlussbericht ist der auftraggebenden Stelle binnen drei Monaten nach Eingang
des Auftrages bei der BGBW vorzulegen. Kann der Täter-Opfer-Ausgleich nicht binnen drei
Monaten durchgeführt werden, ist der auftraggebenden Stelle nach drei Monaten ein Zwi-
schenbericht mit Hinweis auf die voraussichtliche Dauer des Täter-Opfer-Ausgleichs vorzu-
legen.
 

 

Weitere Fassungen dieser Vorschrift

Vorschrift vom 14.11.2023, gültig ab 01.04.2024 bis 31.03.2031
Vorschrift vom 14.11.2023, gültig ab 01.04.2024 bis 31.03.2031
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